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22.11.2017 Ausschuss für Soziales, Kultur, Sport und Verkehr

23.11.2017 Verwaltungsausschuss

30.11.2017 Rat der Stadt Hemmingen

Straßenquerungen mit Gefährdungspotential für Radfahrerinnen/Radfahrer und 
Fußgänger - Ergebnis durchgeführter Gespräche und Bereisungen

Beschlussvorschlag:
1. Der Rat der Stadt Hemmingen beauftragt die Verwaltung, den Radweg auf Höhe der im 
nördlichen Abschnitt der „Berliner Straße“ befindlichen Straßen-Einmündungen/-Querungen mit 
einer Furt-und Rotmarkierung für Radfahrer zu kennzeichnen; bzw. bestehende Markierungen 
zu erneuern. Im Einmündungsbereich zur „Hohe Bünte“ sind zusätzlich Bordsteinabsenkungen 
vorzunehmen. 

2. Der Rat der Stadt Hemmingen beauftragt die Verwaltung zu prüfen, ob für die in der 
Beschlussvorlage 162/2017 vorgeschlagenen Maßnahmen auf den klassifizierten 
Straßenabschnitten (K 221 und B3) eine Kostenbeteiligung oder Kostenübernahme durch die 
zuständige Region Hannover/ den Straßenbaulastträger möglich ist.

Sachverhalt:
Mit Ratsbeschluss v. 15.9.2017 (Vorlage-Nr.607/2016) wurde die Verwaltung beauftragt, unter 
Beteiligung der Polizei, des ADAC, des ADFC und der Region Hannover / Straßenbaulastträger 
die 10 gefährlichsten Straßenquerungen, bzw. die 10 größten Unfallschwerpunkte in Bezug auf 
Gefahren für Radfahrer und Fußgänger zu benennen. Hierfür sollten die erforderlichen Kosten 
für das Aufbringen eines roten Fahrbahnbelages ermittelt werden.

Am 20.09.2017 wurden die einzelnen Vertreter der o.g. Institutionen zu einem Gespräch 
eingeladen, bei dem die verschiedenen Vorschläge ausführlich diskutiert wurden.

Am Beispiel der eingerichteten Rotmarkierung im Einmündungsbereich „Berliner Straße“/„An 
der Eiche“ wurde einvernehmlich empfohlen, insgesamt 16 Straßenabschnitte entsprechend zu 
verdeutlichen:
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     „Berliner Straße“ (nördlicher Abschnitt), auf Höhe der Einmündungsbereiche
„Katzbachweg“

„Löwenberger Straße“.

„Köllnbrinkweg“

„Wundramstraße“ 

„Schmedesstraße“

 „Klewertweg“ 

„Hohe Bünte“* 

Im Kreuzungsbereich „Berliner Straße“/“Hohe Bünte“ wird empfohlen, den derzeitigen Verlauf 
des Radweges weiter südlich bis zum Scheitelpunkt der o.g. Straßen zu verlegen. Hierfür muss 
eine beidseitige Bordsteinabsenkung vorgenommen werden. 

 

„Weetzener Landstraße/K 221“ (nördlicher Abschnitt) auf Höhe
 der Einmündungsbereiche

„Sundernstraße“.

„Zufahrt „Lidl-Markt“

„Kleines Feld“

„Im Dorffeld“

„Göttinger Straße“ (B3/Ortsdurchfahrt Arnum) auf Höhe der Einmündungsbereiche 
Zufahrt ehemals „Jibi-Markt“ (zukünftig „Penny-Markt“)** 

„ Müggenwinkel“ 

„Hundepfuhlsweg“ 

Zufahrt „NP-Markt“ (zukünftig „Edeka- Markt“)** 

 „Klapperweg“ 

** Im Rahmen der Baumaßnahme und der damit verbundenen Umgestaltung des 
Zufahrtsbereiches wurde dem jeweiligen Bauträger auferlegt, die Kosten für notwendige 
Verkehrseinrichtungen/Zeichen zu tragen.

Mit Ausnahme des Kreuzungsbereichs  „Berliner Straße“/“Hohe Bünte“ (Umbaukosten ca. 
5.000,-€/s. obige Erklärung) belaufen sich die Kosten für die Markierung einer Straßenquerung 
auf jeweils ca. 2.000,-€.

Kostenübersicht:
„Berliner Straße“ (Gemeindestraße)

6  x Einmündungsbereiche je  2.000,-€  = 12.000,-€

1 x  Einmündungsbereich „Hohe Bünte“   = 5.000,-€   
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„ Weetzener Landstraße“, B3 “Arnum“ (klassifizierte Straßen)

7 x  Einmündungsbereiche je  2.000,-€  = 14.000,-€

Zur Deckung des Mehrbedarfs in Höhe von 31.000 € (wovon 1.000 € aus dem vorhandenen 
Ansatz des Produktkontos 54100100-42210000 bestritten werden können) wird vorgeschlagen, 
aus dem im Haushaltsplanentwurf 2018 vorgesehenen Straßensanierungsprogramm (Produkt 
541001) die Maßnahme „An der Worth“ mit einem gleichen Volumen von 30 T€ auf 2019 zeitlich 
zu verschieben. Damit würde der im Entwurf vorgesehene Ansatz bei Produktkonto 54100100-
42120000 für 2018 entsprechend von 250.000 € auf 220.000 € gesenkt.

Finanz. Auswirkungen:
Aus dem Beschlussvorschlag ergeben sich finanzwirtschaftliche Auswirkungen (Erträge, 
Aufwendungen, Investitionskosten) unmittelbar auf den Haushalt der Stadt Hemmingen:

Ja: X Nein:

Produktkonto:
54100100.42210000

54100100.42120000
Investitionsmaßnahme Nr.:

Haushaltsjahr

2017 

Haushaltsjahr 

2018

 Haushaltsjahr

2019

Haushaltsjahr

2020 

Ergebnishaushalt:
Ansatz Erträge [€] 
Ansatz Aufwendungen [€] 9.000
Mehrbetrag (+)/ 
Minderbetrag (-) bei 
Erträgen [€]
Aufwendungen [€] +30.000

Investitionstätigkeit:
Ansatz Einzahlungen [€]
Ansatz Auszahlungen [€]
Mehrbetrag (+)/ 
Minderbetrag (-) bei 
Einzahlungen [€]
Auszahlungen [€]

Anlage(n):
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